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33..  ÄÄnnddeerruunnggssssaattzzuunngg  zzuurr  SS  aa  tt  zz  uu  nn  gg  
über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung des 

Abwasserzweckverbandes Merseburg 
(Abwasserbeitragssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) in der derzeit geltenden Fassung 
und der §§ 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 
13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405),  in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in 
ihrer Sitzung am 17.07.2013  folgende 3. Änderungssatzung zur Beitragssatzung vom 25.09.2008 
beschlossen:  
 
§ 1      Änderungen 
 

Der § 4  Beitragsmaßstab erhält folgende Fassung: 

§ 4 

Beitragsmaßstab 

1. Der Abwasserbeitrag wird bei der Schmutzwasserbeseitigung nach einem nutzungsbezogenen    
Maßstab berechnet.  
(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste  Vollgeschoss 100 % und   

für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche - in tatsächlich bestehenden (§ 34 
BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 BauNVO) für das erste 
Vollgeschoss 200 % und für jedes weitere Vollgeschoss 120 % der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht. 
1. Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, deren Deckenhöhe im Mittel mehr als 1,50 m 

über die Geländeoberfläche (GOK) hinausragt und die über mindestens zwei Drittel  ihrer 
Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Zwischendecken oder 
Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen, bleiben bei 
der Anwendung des Satzes 1  unberücksichtigt. 

2. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall 
wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss nach den vorgenannten 
Regelungen, so wird bei industriell oder gewerblich genutzten Grundstücken je vollendete 
3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,30 m 
Höhe der Baulichkeit (Traufhöhe) ein Vollgeschoss angesetzt,  

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,  

1.   die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des    
            Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;  
      2.   die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, - sofern 
sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich 
oder gewerblich nutzbar ist;  
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – 
die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder 
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;  

3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grundstücken, die 
über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 
7 fallen – die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden 
kann;  

4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht 
unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,  
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 



 

Seite 2 von 2 

 

 

Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch 
die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 40 m dazu verläuft; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße 
angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, 
die Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die im 
gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft;  
 

§ 2      Ermächtigung des Verbandsgeschäftsführers 
 
Der Verbandsgeschäftsführer wird ermächtigt, diese Satzung in der geltenden Fassung bekannt zu 
machen. Offensichtliche Schreibfehler können dabei korrigiert werden. 
 
 
§ 3      Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung wird im Amtsblatt des AZV Merseburg bekannt gemacht. Sie tritt am Tage 
nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Schkopau, den 18.07.2013 
 
   
          -Siegel- 
 
Uta Sonnenkalb 
Verbandsgeschäftsführerin 
 


